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Bezug:  Rundschreiben zum Vollzug der Bindungen von gefördertem Wohnraum des 

Ministeriums der Finanzen vom 23. März 2016 

Merkblatt zur aufenthaltsrechtlichen Behandlung von aus der Ukraine 

Vertriebenen vom 22. März 2022 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

zur Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen ist gem. § 17 Abs. 2 

Landeswohnraumförderungsgesetz (LWoFG) und Nr. 7.1.1 des Rundschreibens des 

Ministeriums der Finanzen vom 23. März 2016 ein „nicht nur vorübergehender“ 

Aufenthalt erforderlich. Nr. 7.1.4.2 des Rundschreibens definiert dies bei Ausländern, 

die nicht EU Unionsbürger sind, so, dass ein berechtigter Aufenthalt von mindestens 

einem Jahr ab Antragsstellung vorliegen muss. 

Dies ist bei ukrainischen Staatsangehörigen, die aus der Ukraine vertrieben 

wurden, grundsätzlich gegeben. Diese halten sich in der Regel zumindest bis zum 

4. März 2024 berechtigt im Bundesgebiet auf. Voraussetzung ist, dass diese entweder 

über eine Aufenthaltserlaubnis nach § 24 Aufenthaltsgesetz oder eine sog. 

Fiktionsbescheinigung (die zur Überbrückung bis zur Ausstellung des Aufenthaltstitels 

dient) verfügen. Ich bitte, dies bei der Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen 

zu beachten und eine zügige Bearbeitung sicherzustellen. 

Einzelheiten zur ausländerrechtlichen Einordnung können den Seiten 16 

(Fiktionsbescheinigung) und 17 (Aufenthaltserlaubnis) des o.g. Merkblatts des MFFKI 

vom 22. März 2022 entnommen werden. 

Sofern bei einem konkreten Antrag Unklarheiten bezüglich des berechtigten 

Aufenthalts bestehen, sollte dies mit der zuständigen Ausländerbehörde geklärt 

werden, denn die ausländerrechtlichen Fallgestaltungen können sehr vielfältig sein. 
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https://fm.rlp.de/fileadmin/fm/PDF-Datei/Bauen_und_Wohnen/Wohnraumfoerderung/Allgemeine_Rundschreiben_zur_Wohnraumfoerderung/Rundschreiben_Vollzug_der_Bindungen_von_gefoerdertem_Wohnraum_vom_23_03_2016.pdf
https://fm.rlp.de/fileadmin/fm/PDF-Datei/Bauen_und_Wohnen/Wohnraumfoerderung/Allgemeine_Rundschreiben_zur_Wohnraumfoerderung/Rundschreiben_Vollzug_der_Bindungen_von_gefoerdertem_Wohnraum_vom_23_03_2016.pdf
https://mffki.rlp.de/fileadmin/MFFJIV/Integration/Rundschreiben/Fortschreibung_RS_Stand_22.03.22.pdf
https://mffki.rlp.de/fileadmin/MFFJIV/Integration/Rundschreiben/Fortschreibung_RS_Stand_22.03.22.pdf
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Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

Gez.  
Guido Espenschied 
Dieses Schreiben wurde mit Hilfe automatischer Einrichtungen gefertigt und ist ohne Unterschrift gültig. 
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